
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprechzeiten Bereich E  
Montags:             08:00 – 12:00 Uhr 

Donnerstags:      08:00 – 12:00 Uhr 

Zusätzlich für Berufstätige 

Donnerstags:     13:00 – 15:00 Uhr 

 

Ausschließlich für folgenden Personenkreis 

 

 Inhaber von abgelaufenen Aussetzungen der Abschiebung (Duldung) oder 

Aufenthaltsgestattungen 

 Inhaber von Aussetzungen der Abschiebung (Duldung) oder 

Aufenthaltsgestattungen die innerhalb der nächsten 7 Tage ablaufen 

 Neuer Arbeitgeber oder Änderung der Arbeitsauflagen 

 

Mitzubringen sind folgende Unterlagen 

 

 Aussetzung der Abschiebung (Duldung) oder Aufenthaltsgestattung im Original 

 Die letzten Lohnabrechnungen oder ein aktueller Sozialhilfebescheid 

 Arbeitsvertrag oder ausgefüllte „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ 

 ggfs. auch andere Nachweise 


